
 

TC Cappenberg e.V.
Tennis – Breitensport – Kinder – Gemeinschaft

Platzanlage: Am Brauereiknapp 
                                 Fon: 02306/ 7565631  

Fax: 02306/ 7565632 
info@tccappenberg.de – www.tccappenberg.de 

 

 
 
TC Cappenberg e.V.      
c/o Thomas Terbeck 
Schloss Cappenberg 
59379 Selm-Cappenberg 
 
Aufnahmeantrag 
Ich beantrage die Aufnahme in den TC Cappenberg e.V. 
 

Name, Vorname Geburtsdatum 

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort 

Beruf Telefon E-Mail 

Ich möchte dem Verein beitreten (bitte ankreuzen) 

 als aktives Mitglied  

 als aktives Zweitmitglied < Mitglied im Tennis-Verein: …………………………. 

 als passives Mitglied mit einem Förderbeitrag von Euro .............................. 

Folgende Familienangehörige sind bereits Mitglieder im TC Cappenberg: 
 

Die Mitgliedsbeiträge sollen von folgendem Konto abgebucht werden: 
Bankinstitut Bankleitzahl Kontonummer 

Ich erkenne die Vereinssatzungen an und ermächtige den Verein, die Beiträge vom o.g. Konto einzu-
ziehen. (bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 

Ort Datum Unterschrift  

 
Beitragsregelung  

Beitrag für aktive Einzelmitglieder  189 Euro 

Beitrag für aktive Ehepaare / Paare in fester Lebensgemeinschaft 299 Euro 

Zweitmitgliedschaft  79 Euro 

Beiträge für 
Minderjährige,  
Auszubildende, 

Studierende, Wehr-
pflichtige 

 

a) wenn mindestens ein Elternteil aktives Mitglied ist 
Ab dem 2. minderjährigen Kind entfällt der Beitrag, wenn mindes-
tens ein Elternteil aktives Mitglied ist.  Ab 18. Geburtstag siehe b) 
b) in anderen Fällen: 
Kinder: 0 bis 7 Jahre 
Kinder: 8 bis 13 Jahre 
Jugendliche: 14 bis 17 Jahre 
Junge Erwachsene: 18 bis 23 Jahre  
a) und b) Aktive Mitglieder von Grün-Schwarz-Cappenberg erhalten 
15 Prozent Rabatt auf die Beiträge. 

45 Euro 
 
 
 

50 Euro 
60 Euro 
70 Euro 
99 Euro 

Fördermitglied  35 Euro 

Zusatz: Für Arbeitseinsätze, Jugendförderung, Kinderbetreuung u.ä. werden jedem aktiven Mitglied 
(ab 18 Jahre) jährlich 45,00 Euro abgebucht. In Absprache mit dem Vorstand kann diese Summe nach 
der Ableistung von 8 Arbeitsstunden erstattet werden. 

 


